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Mit der Aussicht auf eine Ampelkoalition rückt die auch von mir in einem Eintrag
vom 4. 4. 2012 befürwortete Legalisierung des Cannabiskonsum näher. Die
Nachträge zu dem alten Blogpost zeigen, dass sich meine Einstellung langsam
geändert hat. Großen Anteil daran hatte meine Tochter, die mir über ihre
Erfahrungen als Notärztin in einer Großstadt berichtet und mich mit medizinischer
Literatur versorgt hat.

Das Thema ist ausdiskutiert. Ich wäre auch gar nicht in der Lage, noch einen
ausgewogenen Bericht über die einschlägigen Erfahrungen und Argumente zu
geben. Die Zukunft entwickelt sich ohnehin immer wieder anders als
vorhergesehen[1]. Man muss sich entscheiden. Kurzum: Ich widerrufe. Ich will nicht
länger für die Legalisierung von Cannabis eintreten.

Ich nutze diesen Eintrag als willkommene Gelegenheit zu einem Zitat aus dem Buch
von Hellmuth Mayer »Die gesellige Natur des Menschen« (1977), das ich in
anderem Zusammenhang gerade herangezogen habe. Der Abschnitt steht unter der
Überschrift »Rauschtrank und Rauschgift-Ekstase« (S. 247f).

»1. Im europäischen Kulturkreis ist seit der Antike der Alkohol das vorrangige
Mittel zunächst zur Beruhigung und Steigerung, dann aber auch zur
Entrückung im Rausch. Die abendländischen Völker sind seit Jahrtausenden
daran gewöhnt, mit dem Alkoholrausch zu leben, die sozialen Sitten sind auf
Beherrschung und Steuerung des Rausches eingerichtet. Fremdländische
Drogen, sog. Rauschgifte, sind in Europa vielleicht nur deshalb so gefährlich,
weil keine hinreichenden Sitten zu ihrer Beherrschung ausgebildet sind.
Allerdings sind harte Rauschgifte wie die konzentrierten Derivate des
Morphium von vornherein gesundheitlich hoch gefährlich und führen bei
dauerndem Genuß schnell zur Süchtigkeit und zum gesundheitlichen und
geistigen Verfall. Dieses ist zwar beim Alkohol auch möglich, aber schädliche
Wirkungen treten doch so langsam ein, daß die kulturellen Hemmungen meist
noch zum Greifen kommen.
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2. Wir befassen uns daher in erster Linie mit dem Alkoholrausch. Die Wirkung
des Alkohols empfindet der Mensch zunächst als wohltätig. Individuation
bedeutet den Zusammenschluß der menschlichen Gefühle und Strebungen in
der Einheit der Person. Dieses Ziel erreicht der Mensch niemals völlig und
leidet daher an seiner Widersprüchlichkeit. Namentlich junge Menschen
kommen über ihre Hemmungen nicht so leicht hinweg. Die innere Freiheit wird
getrübt durch Affekte, durch Schwäche und Abspannung. In allen diesen Fällen
gilt der Alkohol als ›der Trank der Labe‹ (Schiller). Im Alkoholrausch wird aber
auch die völlige Enthemmung gesucht, welche die Verbrüderung mit den
Zechgenossen ermöglicht, also die verbindende Ekstase.

Kant schreibt: ›Alle stumme Berauschung, welche die Geselligkeit und
Gedanken mitteilen, hat etwas Schädliches an sich.‹ Der individuelle mäßige
Gebrauch kann aber wohltätige Arznei sein.

Bei allen Kriegervölkern wurde die Ekstase durch Genuß gemeinsamen
Rauschtrankes bei Opfermählern gepflegt. Der Brauch wurde später in den
Bierdörfern der studentischen Renommisten fortgesetzt, die kommentmäßigen
Studentenkneipen waren und sind die letzten Ausläufer. Die Gefahren des
Alkohols haben um 1900 eine Antialkoholbewegung ausgelöst, welche
zeitweise sehr große Erfolge hatte. Die freiwillige Enthaltung ist auf jeden Fall
sehr nützlich, das zwangsweise Verbot ist aber sehr gefährlich, weil das
Verlangen nach Alkohol doch zu stark ist. Als in den USA eine Mehrheit von
Frauen zusammen mit einer Minderheit von Männern den Männern das Trinken
verbot (Prohibition), erwuchs aus dem Alkoholschmuggel eine
Gangsterkriminalität, wie sie die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte.
Prohibition machte die harmlosen Alkoholika unerreichbar, so daß namentlich
junge Menschen auf harte Spirituosen oder auch auf Drogen umstiegen.

Während der Alkoholgenuß bei mäßigem Verhalten die Persönlichkeit nicht
verändert, kommt es bei anderen Drogen nicht nur zur Berauschung, sondern
auch zur Einschläferung und zur Bewußtseinsveränderung. Opium mag in
manchen Regionen, wo das Opium einheimisch ist und unter der Kontrolle
gesellschaftlicher Bräuche steht, noch nicht sehr gefährlich sein. Die
Meinungen gehen hier sehr auseinander. Gegenüber der Verharmlosung der
Haschischprodukte sei aber doch an das historische Beispiel der Assassins
erinnert. Assassin heißt an sich nur Haschischesser, in Erinnerung und Sprache
der Franzosen wurde der Assassin zum Mörder schlechthin. Es kommt auch
heute noch eine dauernde Abhängigkeit von Anführern in Betracht, welche
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Morde befehlen können, die der Haschischesser kaltblütig ausführt.

Alkoholkriminalität und Suchtkriminalität sind jedenfalls auch heute überaus
groß. Man darf aber eben nicht vergessen, daß die Ekstase und damit auch die
künstliche Ekstase ein Urbedürfnis der Menschheit befriedigt.«

Nachtrag — einige Literaturhinweise:

Cannabis – Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und
Beatmungsmedizin e.V.

Celia Morgan u. a., Individual and combined effects of acute delta-9-
tetrahydrocannabinol and cannabidiol on psychotomimetic symptoms and
memory function.

[1] Dazu heute in der heimlichen Juristenzeitung der Bericht von Thomas Gutschker »Vom
Coffeeshop zum Drogenkrieg«.
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